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Beispiel 3: Erläuterungen zu Bezügemitteilungen mit Zuvielzahlungen 
 
Herr Mustermann hat in den Monaten März, April und Mai 2010 eine Wechselschichtzulage 
in Höhe von monatlich 102,26 EUR erhalten. Für die Darstellung wurde die Bezügemitteilung 
März 2010 ausgewählt. In unserem Beispielfall wurde für die Monate April und Mai 2010 kei-
ne Bezügemitteilung erstellt, weil sich in diesen Monaten keine Änderungen ergeben haben. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wechselschichtzulage in Höhe von 102,26 EUR 
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Im Nachhinein wurde bekannt, dass Herrn Mustermann die Wechselschichtzulage für die 
Monate März bis Mai 2010 nicht zustand. Daher wird die Zuvielzahlung der Wechselschicht-
zulage in der Bezügemitteilung Juni 2010 zunächst als “Offene Zuvielzahlungen“ ausgewie-
sen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Offene Zuvielzahungen (Forderung): 
Die Rückrechnung der Wechselschichtzulage 
für die Monate März bis Mai 2010 wird als 
Forderung ausgewiesen. Die Gesamtsumme 
beträgt 306,78 EUR (= 3 x 102,26 EUR) 

M
uster



 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Verrechnung (Tilgung) einer offenen Zuvielzahlung auch “sofort“, ohne vorherige Darstellung 
als offene Zuvielzahlung erfolgen kann. Daher könnte (in unserem Beispiel) die Tilgung bereits im Monat Juni 2010 erfolgen. 

 
Hinweis: 
In welchem zeitlichen Rahmen und in welcher monatlichen Höhe offene Zuvielzahlungen einbehalten werden, richtet sich 
grundsätzlich nach den für die jeweilige Leistung gültigen verfahrensrechtlichen Vorschriften. Das ausgewählte Beispiel 
dient lediglich als Erläuterungshilfe zur neuen Bezügemitteilung und stellt keine rechtsverbindliche Erklärung zur Vorge-
hensweise bei Einbehaltungen von Zuvielzahlungen dar. 

Rückrechnung der zuviel gezahlten Wechsel-
schichtzulagen für die Monate März bis  
Mai 2010. 

Ab hier beginnt die Darstellung der Rückrech-
nungsperioden 
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In unserem Beispiel wird der offene Zuvielzahlungsbetrag beginnend ab dem Monat  Juli 
2010 von den laufenden Bezügen einbehalten. Die Gesamtsumme der offenen Zuvielzahlung 
in Höhe von 306,78 EUR wird brutto in zwei Raten einbehalten (getilgt). Die monatliche Til-
gungsrate beträgt 153,39 EUR. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tilgung der ersten Rate in Höhe von 153,39 EUR. 
 
Der Tilgungsbetrag ist sog. „negativer Arbeitslohn“ 
und mindert in diesem Monat das Gesamt- und auch 
das Steuerbrutto. Aufgrund des geringeren Steu-
erbruttos sind im laufenden Monat weniger Steuern 
vom Gehalt einzubehalten. So erfolgt indirekt die 
Steuererstattung für den Zuvielzahlungsbetrag. 
Im Beispielfall bedeutet dies:  
 
- für 06/2010 (vgl. Abbildung der Bezügemitteilung   
  auf Seite 2):  

� Steuerbrutto = 3.233,30 EUR 
� LSt                =    557,75 EUR 
 

- für 07/2010: 
� Steuerbrutto = 3.079,91 EUR 
� LSt                =    507,66 EUR 
 

Im Vergleich zum Vormonat ist das Steuerbrutto im 
Monat 07/2010 um 153,39 EUR (= Höhe des 
Tilgungsbetrages) niedriger.  
 
Daher werden 50,09 EUR weniger Lohnsteuer 
einbehalten als noch im Vormonat. Dies ist die 
(indirekte) Steuererstattung für den zurückgezahlten 
Tilgungsbetrag in Höhe von 153,39 EUR. 
 

Restforderung in Höhe von 153,39 EUR. 

M
uster



 5 

 
 
 
Von den Bezügen für den Monat August 2010 wird die zweite Rate einbehalten. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tilgung der zweiten Rate in Höhe von 153,39 EUR. 
 
Der Tilgungsbetrag ist sog. „negativer Arbeitslohn“ 
und mindert in diesem Monat das Gesamt- und auch 
das Steuerbrutto. Aufgrund des geringeren Steu-
erbruttos sind im laufenden Monat weniger Steuern 
vom Gehalt einzubehalten. So erfolgt indirekt die 
Steuererstattung für den Zuvielzahlungsbetrag. 
Im Beispielfall bedeutet dies:  
 
- für 06/2010 (vgl. Abbildung der Bezügemitteilung   
  auf Seite 2):  

� Steuerbrutto =  3.233,30 EUR  
� LSt                =     557,75 EUR 
 

- für 08/2010: 
� Steuerbrutto =  3.079,91 EUR 
� LSt                =     507,66 EUR 
 

Im Vergleich zum Monat 06/2010 ist das Steuerbrut-
to im Monat 08/2010 um 153,39 EUR (= Höhe des 
Tilgungsbetrages) niedriger.  
 
Daher werden 50,09 EUR weniger Lohnsteuer 
einbehalten als noch im Monat 06/2010. Dies ist die 
(indirekte) Steuererstattung für den zurückgezahlten 
Tilgungsbetrag in Höhe von 153,39 EUR. 
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